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1 Vorbereitung des Gemeinsamen Lernens 
 
Wir – ein starkes Team. Dieser Leitspruch bildet die Grundlage für unsere Zusammenarbeit und 
stellt unsere Basis für das Gemeinsames Lernen dar. Wir unterrichten, beraten, fördern, fordern, 
erziehen und bewerten. Durch unsere Expertise in unterschiedlichen Bereiches des Schullebens, 
unsere Motivation und Begeisterung gestalten wir differenzierten Unterricht, ermöglichen 
Lernerfolge und schaffen den Rahmen für individuelle Persönlichkeitsentfaltung. Dabei agieren wir 
als Teamschule, indem wir einen regen Austausch im Kollegium pflegen und mit allen Beteiligten 
eng zusammenarbeiten. 
 
 
1.1 Ansprechpartner 

 
Schulleitung: Herr K. Zdriliuk, stellvertretende Schulleitung: Frau B. Wurl 
 
Sonderpädagogen: Frau S. Wydra & Herr J. Gauglitz 
 
Ansprechpartner für Gemeinsames Lernen & Fachsprecherin Sonderpädagogik: Frau S. Wydra 
 
MPT-Kraft: Beantragt und in Zukunft geplant 
 
Sozialpädagogische Fachkraft und Beratungslehre*in: In Zukunft geplant 
 
Schulbegleiter*in (auch Integrationshelfer*in oder Schulassistent*in): Sind eine Form von 
individueller Assistenz und unterstützen Kinder oder Jugendliche mit einem sonderpädagogischen 
Förderbedarf im schulischen Alltag (siehe auch Punkt 7 „Antrag auf Schulbegleitung“). 
 
 
1.2 Klassenbildung und Klassengröße 
 
Im Schuljahr 2019/2020 werden in einer Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I insgesamt acht 
Schülerinnen und Schüler 1  mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf die Gesamtschule 
Lindenthal besuchen. 
Die aufgenommenen acht SuS mit einem Förderbedarf sind in drei der vier 5. Klassen aufgeteilt. 
Über die Hälfte der Kinder weist den Förderschwerpunkt Lernen (LE) auf. Des Weiteren haben die 
SuS den Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (ES) sowie Körperlich-Motorische-
Entwicklung (KME). 
Im Vorfeld des neuen Schuljahres tauschen sich die Sonderpädagog*innen mit der vorherigen Schule 
aus und hospitieren an dieser, um eine möglichst sinnvolle Verteilung der SuS auf die einzelnen 
Klassen im neuen Schuljahr zu gewährleisten. 
 
 
1.3 Verteilung der GL- Stunden 
 
Eine Doppelbesetzung ist, soweit es das Stundenkontingent zulässt, für die Hauptfächer (Deutsch, 
Mathe und Englisch) vorgesehen. Zurzeit findet eine Doppelbesetzung mit einem Sonderpädagogen 
in zwei von drei Englischstunden in den Klassen 5a und 5d statt. Zusätzlich findet in den Klassen 5c 
und 5d eine Doppelbesetzung im Fach Mathematik statt. Der Deutschunterricht wird ebenfalls in 

 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird „Schülerinnen und Schüler“ im Folgenden mit „SuS“ abgekürzt. 
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Doppelbesetzung vollzogen. Hierbei ist anzumerken, dass die Doppelbesetzung nicht von einer 
sonderpädagogen Lehrkraft, sondern von einer weiteren Fachlehrerkraft abgedeckt wird. Außerdem 
findet vereinzelt eine Doppelbesetzung mit einem Sonderpädagogen in Nebenfächern (Musik und 
Naturwissenschaft) statt. Darüber hinaus haben wir im neuen Schuljahr ein Stellenkontingent für 
eine weitere sonderpädagogische Lehrkraft. 
In Zukunft sollen in allen neuen fünften Klassen in jedem Fall einzelne Stunden in den Kernfächern 
Mathematik, Deutsch und Englisch besetzt werden, da in diesen Fächern eine sprachliche Förderung 
und Differenzierung von Unterrichtsmaterialien besonders wichtig ist. Grundsätzlich wird auf eine 
möglichst gleichmäßige, an den Bedarfen orientierte, Verteilung geachtet. Die Möglichkeit der 
Doppelbesetzung orientiert sich an der Dringlichkeit und der Stellenausstattung der Schule 
insgesamt. 
 
Im Folgenden sind Formen des CO-Teaching2 aufgeführt, die in unserem Unterricht nach Möglichkeit 
umgesetzt werden. 
 

 

 
2  Materialien zur Fortbildungsmaßnahme „Auf dem Weg zur inklusiven Schule“ des Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW: 
Prof. Dr. Clemens Hillenbrand / Wiss. Mit. Tobias Hagen/ Wiss. Mit. Marie-Christine Vierbuchen, Universität Oldenburg, Fakultät 1, Institut für Sonder- 
und Rehabilitationspädagogik, 26111 Oldenburg  
Prof. Dr. Thomas Hennemann / Dr. Klaus Fitting-Dahlmann, Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fa- kultät 
Elisabeth Hotze, Arbeitsgruppe Inklusion des MSW bei der Medienberatung NRW 
LVR-Zentrum für Medien und Bildung  
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1.4 Konferenz- und Besprechungsstruktur 
 
Arbeitskreis Inklusion: In Zukunft ist ein Arbeitskreis Inklusion angedacht. Hierbei soll ein Konzept 
zur Inklusion weiterentwickelt werden. Die Gesamtschule Lindenthal wird in Zukunft ein großes 
Inklusives System darstellen. Die Aufgabe wird es sein, das Leitbild weiter zu entwickeln und daran 
ausgerichtet Zuständigkeiten weiter zu klären und festzuhalten. Weitere Schwerpunkte werden ggfs. 
im laufenden Schuljahr ergänzt. 
 
Fachkonferenz Sonderpädagogik: Die Fachkonferenz Sonderpädagogik berät über alle betreffenden 
Angelegenheiten einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Fächern. Sie trägt Verantwortung 
für die schulinterne Qualitätssicherung und -entwicklung und berät über Ziele, Arbeitspläne, 
Evaluationsmaßnahmen und -ergebnisse. Außerdem entscheidet die Fachkonferenz 
Sonderpädagogik über 1. Grundsätze zur didaktischen und methodischen Arbeit, 2. Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und 3. Vorschläge an die Lehrerkonferenz zur Einführung von Lernmitteln. 
Gewählte Fachsprecherin ist Frau S. Wydra und die Vertretung übernimmt Herr J. Gauglitz. Es 
besteht für gewählte Elternvertreter die Möglichkeit, an der Fachkonferenz Sonderpädagogik 
teilzunehmen. 
 
Fachkonferenz/ Konferenz Gemeinsames Lernen: Diese Konferenz tagt dreimal im Schuljahr für den 
5. Jahrgang. Teilnehmer*innen sind alle unterrichtenden Fachlehrer*innen der einzelnen Fächer und 
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die Sonderpädagog*innen. Ziel der Konferenz ist es, allen Unterrichtenden Raum zu geben, die 
Förderpläne für einzelne SuS zu besprechen und ggfs. anzupassen, sich gegenseitig zu beraten, 
gemeinsame Regeln zu vereinbaren bzw. deren Gültigkeit zu bestätigen. Außerdem werden die 
differenzierten Materialien auf ihre Handhabbarkeit und Passung überprüft und eventuelle 
individuelle Änderungen vereinbart. 
 
Beratung der Fachlehrer*innen: Alle sonderpädagogischen Lehrkräfte stehen nach Absprache für 
individuelle Beratung oder Unterrichtshospitationen zur Verfügung. Zusätzlich ist jede Woche eine 
Beratungsstunde fest im Stundenplan der Sonderpädagog*innen verankert. Ziel ist es, gemeinsame 
Überlegungen für einzelne Kinder anzustellen oder Unterrichtsabläufe anzupassen. 
 
 
2 Verknüpfung der Tätigkeitsbereiche innerhalb der Klassenteams 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften (Kolleginnen und Kollegen), besonders innerhalb ei-
ner Doppelbesetzung, erfordert viel Offenheit, Zeit und Raum für Absprachen, ein hohes Maß an 
Kooperationsbereitschaft sowie Vertrauen. 
 
In der folgenden Übersicht, wird beispielhaft ein Überblick über die einzelnen Tätigkeitsbereiche so-
wie die Schnittpunkte zwischen Lehrkräften der Sonderpädagogik und Lehrkräften der allgemeinen 
Schule dargestellt. Die Übersicht ist angelehnt an dem Leitfaden Gemeinsames Lernen – Schulamt 
für den Rhein-Sieg-Kreis3. 
 

Aufgaben Lehrkraft der allge-
meinen Schule 

Sonderpädagogi-
sche Lehrkraft 

Ggf. weitere 
Personen 

Förderplanarbeit 
Regelmäßiges Erheben des Entwick-
lungsstandes, Feststellung des aktuel-
len Förderbedarfs sowie Erstellen und 
Fortschreiben der individuellen Förder-
pläne der SuS mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, Kontakt zu außer-
schulischen Partnern (z.B. Thera-
peut*innen) 

Mitwirkung Federführung 

 

Jährliche Überprüfung des sonderpäda-
gogischen Förderbedarfs, Förder-
schwerpunktes, Förderortes (Diagnos-
tik & Berichterstellung) 

Mitwirkung Federführung 
 

Förderplanunterstützendes Unterrichten und Erziehen 
Gestalten integrativer Lernsituationen 
im Klassenverband und in Kleingruppen 
für SuS ohne und mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, Einzelförderung 
(in Ausnahmefällen); Erstellung diffe-
renzierten Unterrichtsmaterials 

in gemeinsamer Verantwortung 

 

Fachunterricht Federführung im studierten Fach  
Beraten 

Beratungs- und Förderplangespräche mit SuS, Eltern und an der Erziehung Beteiligten 
für Kinder ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf Federführung Mitwirkung  

 
3 https://www.rhein-sieg-kreis.de/vv/ressourcen/medien/downloads/Dezernat_3/Amt_40_-
_Amt_fuer_Schule_und_Bildungskoordinierung/Leitfaden_Gem._Lernen_Grundschule_2016.pdf [aufgerufen im März 
2020]. 
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für Kinder mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf Mitwirkung Federführung  

Teilnahme an Elternabenden, Sprech-
tagen, Elterngesprächen etc. gemeinsam  

Elternarbeit 
für Kinder ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf Federführung Mitwirkung  
für Kinder mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf Mitwirkung Federführung  

Leistungen individuell messen und beurteilen 
für Kinder ohne sonderpädagogischen 
Förderbedarf Federführung Mitwirkung Fachlehrkräfte: 

Mitwirkung 
für Kinder mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf Mitwirkung Federführung Fachlehrkräfte: 

Mitwirkung 

Aufgaben Lehrkraft der allge-
meinen Schule 

Sonderpädagogi-
sche Lehrkraft 

Ggf. weitere 
Personen 

Organisation und Verwaltung 
Bereitstellung von Unterrichts-, Diffe-
renzierungs- und Fördermaterialien so-
wie angemessenen Räumlichkeiten 

in gemeinsamer Verantwortung 
(Zuständigkeit liegt bei den sonderpädagogischen Lehr-

kräften; in Absprache mit Schulleitung -> Etat) 

 

Rückmeldung an die Bezirksregierung Mitwirkung Zuständig  
Dokumentation der sonderpädagogi-
schen Förderung Mitwirkung Federführung  

Evaluieren, Innovieren und Kooperieren 
Regelmäßiger Erfahrungsaustausch 
und Fallbesprechungen im Team 

(wenn möglich) eine feste Sprechstunde 
pro Woche 

 

Evaluation und Weiterentwicklung des 
schulinternen Inklusionskonzeptes gesamtes Kollegium mit Schulleitung 
Kontakt zu außerschulischen Fach- und 
Beratungsdiensten bei Bedarf bei Bedarf  

Anleitung von Schulbegleiter*innen/ 
Integrationshelfer*innen bei Bedarf bei Bedarf 

(Federführung) 
 

 
 
  



Gemeinsames Lernen an der Gesamtschule Lindenthal 6 

3 Tätigkeitsbeschreibung der sonderpädagogischen Lehrkräfte 
 
Die Aufgabe der sonderpädagogischen Lehrkräfte ist es, Förderschüler*innen (und Förderschülern) 
mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten im Unterricht sowie im sozialen Integrationsprozess zu 
begleiten und unterstützen. Ebenso werden Kolleginnen und Kollegen unterstützt und beraten. 
Darüber hinaus ist die Bereitstellung von geeigneten Lernmaterialien und die Kooperation zwischen 
außerschulischen Unterstützungsangeboten ein Aufgabenfeld der sonderpädagogischen Lehrkräfte. 
 
Kriterien zur Stundenverteilung: Der Stundenplan wird von dem Team der sonderpädagogischen 
Lehrkräfte und den Tutoren*innen vorgeschlagen und anschließend mit der Schulleitung 
abgesprochen. 
 

• Einsatz im RuLo (erläutert unter Punkt 4.3) 
• Doppelbesetzung in den Hauptfächern 
• Doppelbesetzung in den Nebenfächern 
• Unterstützung neuer Kolleginnen und Kollegen 
• Individueller Förderunterricht einzelner SuS oder Kleingruppen 

 
Während des Unterrichts: 
 

• verschiedene Formen in der Doppelbesetzung 
• Unterstützung von allen SuS 
• Bei Bedarf: Übernahme des Unterrichts für die gesamte Klasse oder einzelner 

Unterrichtsphasen 
• Team-Teaching 
• Vertretungsstunden 

 
Aufgaben außerhalb des Unterrichts: 
 
Die folgenden Aufgaben außerhalb des Unterrichts finden in enger Zusammenarbeit und 
Kooperation mit den entsprechenden Tutoren*innen statt. 
 

• Durchführung von Testungen, beantragen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs bzw. 
auch dessen Aufhebung 

• Beraten und unterstützen bei einem möglichen Förderortwechsel 
• Erstellen und evaluieren von Förderplänen 
• Schreiben von Zeugnissen bzw. Beratung bei der Erstellung 
• Entwicklung von differenzierten Unterrichtsmaterialien 
• Entwerfen differenzierter Klassenarbeiten 
• Organisation der Schulbegleitung 

 
Beratung: 
 

• Beratungsgespräche mit Eltern/ Erziehungsberechtigten 
• Beratungsgespräche mit Tutoren*innen 
• Ggf. kollegiale Beratung, bei Fragen zu SuS aus anderen Klassen 
• Beratung, Vernetzung und Kooperation mit außerschulischen Partnern/ Professionen 

(Schulpsychologischer Dienst, therapeutische Dienste, Schulträgern, Jugendämtern, 
Psychologen*innen 

• Beratung im Themenfeld Übergang Schule & Beruf 



Gemeinsames Lernen an der Gesamtschule Lindenthal 7 

• Wird bei der Klassenzusammensetzung (Bündelung der SuS mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf) mit einbezogen 

 
Darüber hinaus ergeben sich noch weitere Erziehungs- und Unterrichtsberatungen, wie bspw.: 
 

• Schullaufbahnberatung 
• Abschlussberatung 
• Berufswahlberatung 
• Einzelberatung 
• Vermittlung von Beratungshilfen 

Die Beratung an unserer Schule ist einerseits Teil des Schulalltags und besteht andererseits aus 
zusätzlichen und ergänzenden Hilfen. Dabei ist die kontinuierliche Begleitung von SuS in den 5. 
Jahrgang bis hin in die Oberstufe oder eine andere berufliche Qualifikation. Unsere Beratung 
unterstützt alle SuS in dem kontinuierlichen Prozess individueller Persönlichkeitsförderung sowie der 
Lern- und Methodenkompetenzen. Sie soll den SuS helfen, die Bildungsangebote unserer Schule 
optimal zu nutzen, so dass ihre jeweiligen Fähigkeiten und Neigungen gefordert und gefördert 
werden. Die Beratung hilft sicherzustellen, dass an unserer Schule erfolgreich und effektiv gelehrt 
und gelernt werden kann. 
 
 
4 Umsetzung des Gemeinsamen Lernens 
 
Die Umsetzung von gemeinsamen Lernangeboten für alle SuS stellt jede Schule vor eine schwierige 
Aufgabe. Hierbei spielen unterschiedliche Prozesse eine Rolle und verschiedene Systeme müssen 
dabei eng miteinander arbeiten, damit alle Schüler*innnen eine angemessene Grundlage für ihr 
späteres Leben erhalten können. 
 
 
4.1 Soziales Lernen 
 
Ansprechpartner: Arbeitsgruppe Soziales Lernen 
 
Soziales Lernen findet nicht nur während des regulären Unterrichts statt, sondern in einzelnen 
Phasen im Schuljahr. Die ersten Wochen eines neuen Schuljahres sind geprägt von verschiedenen 
Sozialtrainingsangeboten. Außerdem findet im laufenden Schuljahr ein externes Sozialtraining 
(„Skills 4 Life“) statt. Hierbei wird vor allem das Thema Mit Konflikten umgehen behandelt. 
 
 
4.2 Streitschlichter 
 
In Zukunft sollen SuS der 7. Jahrgangsstufe zu Streitschlichter*innen ausgebildet werden. Die SuS 
verpflichten sich mit der Anmeldung, an der Ausbildung teilzunehmen und übernehmen 
anschließend die Aufgabe als Schulscouts. 
Die Schulscouts haben die Aufgabe, sich um zugeordnete Kinder aus dem fünften Jahrgang zu 
kümmern (Hilfe bei der Orientierung, Vermeidung und Bearbeitung von Konflikten, Zusammenarbeit 
mit den Streitschlichter*innen und Lehrer*innen). Ziel dieses Projekts ist der freundliche und 
gewaltfreie Umgang aller SuS an der Gesamtschule Lindenthal. Zusätzlich bietet die Tätigkeit als 
Schulscout den SuS die Chance, ihre sozialen Kompetenzen weiter auszubauen. Aus der Gruppe der 
Schulscouts wird das neue Streitschlichterteam gebildet. Die SuS haben in ihrer Ausbildung zum 
Streitschlichter gelernt, Kinder anzuleiten und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Sie stehen allen SuS in 
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den Pausen zur Verfügung. 
 
 
4.3 RuLo 
 
Ansprechpartner: Frau S. Wydra und Herr J. Gauglitz 
 

RuLo 
(bedeutet Ruhe- und Lernort) 

 
Der RuLo ist ein Ort, an dem verschiedene SuS aus den unterschiedlichen Jahrgängen 
zusammenkommen und sonderpädagogisch gefördert bzw. unterrichtet werden. Der Raum ist für 
alle SuS mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf und auch für SuS, deren 
Bedarf nach sonderpädagogischen Unterstützung ermittelt wird, eingerichtet. In Ausnahmefällen 
können einzelne SuS nach Absprache mit Sonderpädagog*innen, Tutoren*innen, Schulleitung und 
Eltern/ Erziehungsberechtigte auch ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf den Raum 
nutzen. Alle SuS kommen mit verschiedenen Bedürfnissen in den RuLo. Dieser dient nicht nur zum 
Arbeiten, sondern auch bei Bedarf dazu, zur Ruhe zu kommen. Der Besuch des RuLos ist ein Angebot 
und stellt keine Ordnungs- oder Bestrafungsmaßnahme dar. Andererseits schützt der Besuch des 
RuLos nach Fehlverhalten nicht vor der Einleitung von Ordnungsmaßnahmen. 
Sollten sich Konflikte innerhalb des RuLos abzeichnen, kann es zu einem temporären Ausschluss aus 
diesem kommen und die Eltern/ Erziehungsberechtigten werden, nach Rücksprache mit der 
Schulleitung, informiert. Aus diesem Grund wird die Gruppendynamik immer im Auge behalten und 
ggfs. flexible auf die momentanen Gegebenheiten reagiert. 
 
 
Was?  RuLo steht für Ruhe- und Lernort. 
 
Wann? Die Stunden richten sich nach Bedarf und Ressourcen. Ein aktueller Besetzungsplan 

hängt in jedem Klassenzimmer und im Lehrerzimmer. 
 
Wo? Raum B0002 
 
Für Wen? Zum Arbeiten kommen die SuS aus allen Jahrgangsstufen und aus allen Fachbereichen. 

Einige SuS haben individuell zugeschnittenes Material im RuLo und Andere haben 
Aufgaben aus dem Unterricht. Sind es SuS mit dem Förderschwerpunkt ES reicht oft 
die Ruhe und/ oder eine nochmalige Erklärung der Aufgabe. SuS mit anderen 
Förderschwerpunkten, wie z.B. dem Förderschwerpunkt Lernen erhalten hier 
zusätzliche Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. 
Alle SuS sollen einen Raum vorfinden, in dem sie mit Unterstützung von 
Sonderpädagog*innen ihre Aggressionen abbauen und/ oder ihre Unsicherheiten 
thematisieren können. Für SuS, die an ihre Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeiten 
kommen, kann eine bewegte Zeit oder eine stille Lernzeit sinnvoll/ nötig sein. 

 
Wie?  Die SuS können… 

…sich selbst für eine Auszeit entscheiden (nach Rücksprache mit der unterrichtenden 
Lehrkraft). 

  …von Tutoren*innen geschickt werden. 
…zu einem vereinbarten Termin erscheinen und in der Folgezeit den RuLo zu einer 
bestimmten Zeit über einen festgelegten Zeitraum regelmäßig nutzen, z.B. 
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Deutschförderstunden. 
 
Ablaufplan: 

1. SuS kommen mit einer „Time-out-Karte“ oder einem Laufzettel (auch während der 
Lernzeit) 
2. Der/ Die Sonderpädagog*innen besprechen mit den SuS die notierten Aufgaben 
auf dem Laufzettel und geben ggf. Hilfestellung zum Aufgabenverständnis 

  3. Der/ Die Sonderpädagog*innen notieren die SuS in der Anwesenheitsliste 
4. Der/ Die Sonderpädagog*innen unterstützen ggfs. bei der Bearbeitung und 
besprechen die Ergebnisse mit den SuS 
5. SuS gehen mit der ausgefüllten „Time-out-Karte“ oder einem Laufzettel zurück in 
den Fachunterricht 

 
Da die sich die Gesamtschule Lindenthal im Aufbau befindet, streben wir an, für jeden zukünftigen 
Jahrgang einen entsprechenden Raum mit einem ähnlichen Konzept zu verwirklichen. 
 
 
4.4 Förderplanung 
 
Die Förderplanung orientiert sich an den individuellen Lernprozessen der einzelnen SuS und es wird 
das Ziel verfolgt, dass durch eine angemessene Lernprozessdiagnostik die Lernbedingungen der SuS 
verbessert werden. Die Grundlage für eine erfolgreiche Förderplanung ist die genaue Beobachtung 
der Schülerin oder des Schülers in unterschiedlichen Settings (bspw. Während des Unterrichts, auf 
dem Pausenhof, während Klassenraumwechseln etc.). Dabei soll besonders der Fokus darauf liegen, 
welche Stärken die Schülerin oder der Schüler besitzt, welche Ressourcen und Kompetenzen können 
genutzt werden und wie können diese Kompetenzen als Basis für eine gelungene Förderung dienen.4 
Das beobachtete Verhalten soll möglichst exakt, konkret und eindeutig festgehalten werden und 
keine Interpretationen sowie Zuschreibungen enthalten. Vom festgestellten Entwicklungsstand der 
Schülerin oder des Schülers wird der nächste Entwicklungsschritt, in Absprache mit den 
Tutoren*innen, überlegt und als Ziel formuliert. Die Ziele sollen konkret, messbar und machbar 
formuliert werden. Sie sollen „smart“ (spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminiert) 
formuliert sein, denn dadurch ist der Grundstein für ein erfolgreiches Gelingen gelegt. Im 
anschließenden Schritt werden die dafür notwendigen und konkreten Handlungsschritte festgelegt 
sowie Hilfen und Unterstützungsangebote besprochen.  
Der Ist-Stand, die smarten Ziele, konkrete Handlungsschritte und Unterstützungsangebote werden 
im Förderplan festgehalten, über einen festgelegten Zeitraum durchgeführt und anschließend 
reflektiert und evaluiert. Die entwickelten Förderpläne bilden die Basis für Teamgespräche, 
Elterngespräche und Förderplangespräche mit den SuS und allen weiteren Beteiligten.5 
Der Förderplan verbindet entwicklungsspezifische Förderziele mit fachbezogenen Lernzielen und 
schuleigene Curricula und bietet die Grundlage für die Unterrichtsarbeit. In Anlehnung an Melzer6 
werden folgende Qualitätskriterien und Indikatoren für Förderpläne aufgeführt: 
 
 
 
 
 

 
4 vgl. Bezirksregierung Köln (2019): Inklusion an Schulen – Eine Handreichung, S. 35f. 
5 vgl. Braun, D./ Schmischke, J. (2008): Kinder individuell fördern. Cornelsen Skriptor. 
6 Vgl. Melzer (2010): Wie können Förderpläne effektiv sein und eine professionelle Förderung unterstützen? In: 
Zeitschrift für Heilpädagogik 6 (61), S. 212-220. 
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Fachliche und 
sachliche Richtigkeit 

• Der aktuelle Entwicklungsstand wird berücksichtigt und mit 
aktuellen Diagnoseinstrumenten erhoben. 

• Grundlagen der Fachdidaktik (z.B. Deutsch oder Mathematik) und 
Unterrichtsmethodik werden bei der Planung bewährter (und 
effektiver) Maßnahmen berücksichtigt. 

Vielseitigkeit 

• Der Förderplan bezieht Förderbereiche aus verschiedenen Lern- 
und Lebensbereichen ein. 

• Im Förderplanprozess sind verschiedene Personen (Lehrkräfte, 
Schulbegleitung, Therapeut*innen, Eltern/ Erziehungsberechtigte 
etc.) einbezogen. 

Flexibilität 

• Der Förderplan und der Förderplanprozess sind modifizierbar bei 
Veränderungen im Entwicklungsstand des Kindes und/ oder im 
Umfeld. 

• Zum Einbringen von Veränderungen ist der Förderplan den an der 
Förderung Beteiligten ständig zugänglich. 

Schwerpunktsetzung 

• Aus dem aktuellen Entwicklungsstand werden einzelne 
Förderbereiche ausgewählt und in den Förderplan aufgenommen. 

• Hier heißt es: „Weniger ist mehr“. Zwei bis drei zentrale Bereiche, 
welche aktuell entscheidend für den nächsten Entwicklungsschritt 
des Kindes sind, sollten konkret und direkt umsetzbar beschrieben 
werden. 

 

Kommunizierbarkeit 

• Innerhalb unserer Schule gibt es ein einheitliches 
Förderplanschema. 

• Es finden regelmäßige Förderplangespräche zum Austausch von 
Informationen statt. 

• Der Förderplan ist so formuliert, dass die Zielgruppe die Inhalte 
versteht (z.B. ggf. Formulierung ganzer, kurzer Sätze in 
schülergerechter Sprache) 

Individuelle 
Abstimmung 

• Der Förderplan ist individuell auf das jeweilige Kind abgestimmt 
und enthält individuelle Ziele und Maßnahmen. 

• Die Ziele sind konkret und realistisch auf das einzelne Kind 
zugeschnitten. 

Ökonomie in der 
Erstellung und 
Fortschreibung 

• Die Erstellung von Förderzielen und Handlungsschritten sollte 
möglichst kleinschrittig, nachvollziehbar und überschaubar 
angelegt sein, so dass sie genutzt werden und der Arbeitsaufwand 
in einem guten Verhältnis zum Gewinn/ Ertrag steht. 

Unterrichtsrelevanz 
und im Alltag 

erkennbar 

• Wenn dies sinnvoll möglich ist, beziehen sich die Förderziele und     
-maßnahmen auf aktuelle Unterrichtsinhalte oder bereiten mit der 
Schaffung individueller Voraussetzungen auf deren Bewältigung 
vor. 

• Neben der Arbeit am gemeinsamen Themen kommen u.a. 
individualisierte Unterrichtsmethoden (z.B. Wochenplan oder 
Freiarbeit) zum Einsatz, innerhalb derer die Umsetzung des 
Förderplans möglich ist. 

• Die Angebote sind so ausgerichtet und ausgewählt, dass sie mit 
einem realistischen Blick auf räumliche, zeitliche und personelle 
Bedingungen durchführbar und erinnerbar sind. Ist dies nicht der 
Fall, können sie ihre Wirkung nicht entfalten. 

Verbindlichkeit • Innerhalb der Evaluation wird die Umsetzung der 
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Fördermaßnahmen analysiert. 

Dokumentation 

• Auf dem Förderplan ist ersichtlich, welche Fördermaßnahmen in 
welchem Zeitraum durchgeführt wurden und inwiefern 
angestrebte Förderziele erreicht wurden. 

• Der Förderplan wird als Kommunikationsgrundlage in 
Förderplangesprächen oder bei Informationsweitergaben genutzt. 

• Evaluierte Förderpläne werden für die an der Förderung 
beteiligten Personen erreichbar aufbewahrt (z.B. Abheften in 
einem Schülerordner). 

Evaluation • Auf dem Förderplan ist ersichtlich, wer federführend agiert. 
• Das Datum ist auf dem Förderplan festgelegt. 

 
Um einen ersten Eindruck eines Förderplans zu erhalten, ist nachfolgend ein Beispielförderplan 
angehängt. 
 
Insbesondere für SuS mit dem Unterstützungsbedarf im Bereich E&S sind klare Regeln zentral. Diese 
Regeln sind möglichst allen in der Klasse unterrichtenden Kollegen*innen bekannt. Mit dem Kind 
und den Eltern/ Erziehungsberechtigten wird besprochen, welche Konsequenzen ein bestimmtes 
Fehlverhalten hat. In einem Förderplan kann bspw. festgehalten werden, dass ein Kind – bei 
massiven Verstößen – von der Schule abgeholt werden muss. Dabei wird den Eltern/ 
Erziehungsberechtigten und dem Kind deutlich kommuniziert, unter welchen Umständen dieser Fall 
eintritt. Soll ein Kind nach Hause geschickt werden, weil es an diesem Tag nicht beschulbar ist, 
entscheidet die Schulleitung in Absprache mit der Lehrkraft über diese Konsequenz. All diese Vorfälle 
werden dokumentiert und in der Schülerakte hinterlegt. 
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Beispielförderplan 
 
Förderplan für 
Schüler/ Schülerin 
X: 
ausgefüllt von:  
Name Tutor*in,  
Name Sonderpädagog*in 

Klasse/Schuljahr: 

aktuelle Klasse/ 

Schuljahr 

Zeitraum: 

Förderzeitraum 

Schule: GE Lindenthal 

Datum: Datum der 

Erstellung 

• Grün markiert = Ziel erreicht 

• Gelb markiert Ziel = teilweise erreicht 

• Rot markiert = Ziel nicht erreicht 

• Grau markiert = vorrangiges Ziel 

Lfd. Nr X 

 
 
 

Unterstützende Bedingungen: 

Lernumgebung, Methoden, 
Materialien, Maßnahmen,... 

Reflexion/ Evaluation/ 

Einschätzung der 

Zielerreichung/ 

Zeitraum/ Ergebnisse 
Förderbereich  / 

Entwicklungsaspekt 

Beobachtung 

IST-Zustand 
Konkretisierte Förderziele 

Entwicklungsstand, 
Auffälligkeiten, Grenzen, … 

Nächste Lernschritte, vereinbarte 
Ziele, Zeitraum, … 

Unterstützende Lernorganisation, 
Gespräche, Personen, Eigenbeitrag 
SuS, … 

Veränderungen, Zielerreichung, 
weitere Beobachtungen, 
Modifizierungen, 
Konsequenzen 

Beispielsweise: 
Lern- und Arbeitsverhalten 

Selbstständigkeit 

    

Beispielsweise: 
Selbstbild 

Selbstsicherheit 

    

Vereinbarungen mit 

dem Schüler/ der 

Schülerin: 

 

Vereinbarungen mit 

den 

Erziehungsberechtigten

: 

 

sonstige 

Vereinbarungen: 

 

Vereinbarungen im 

Klassenteam: 

 

Außerschulische 

Maßnahmen: 
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4.5 Beratungsdokumentation 
 
Die Gesamtschule Lindenthal ist zurzeit noch ein kleines System, jedoch ist es im Sinne der 
Transparenz und einer zielführenden Beratung der Eltern/ Erziehungsberechtigten wichtig, eine 
lückenlose Beratungsdokumentation umzusetzen.  
Im Sekretariat befinden sich hierfür Vordrucke, die nach einem Elterngespräch in die Schülerakte 
abgeheftet werden. Darüber hinaus gibt es eine Notizvorlage für eine Telefonberatung. 
 
 
5 Übersicht der einzelnen Förderschwerpunkte 
 
Im nordrhein-westfälischen Schulgesetzt wird das gemeinsame Unterrichten und Erziehen von 
Menschen mit und ohne Behinderungen als inklusive Bildung (§ 2 (5) SchulG) und die 
Institutionalisierung dieser Praxis an den Schulen als Gemeinsames Lernen (§ 20 (3 und 5) SchulG) 
bzw. als inklusives Schulangebot (§ 20 (6) SchulG) bezeichnet. Wir als eine Gesamtschule verstehen 
unseren Auftrag zur Inklusiven Bildung darin, dass eine vorurteilsfreie Begegnung von Menschen mit 
und ohne Behinderung zu fördern ist. Zu diesem Auftrag gehört auch, dass SuS mit und ohne 
Behinderung gemeinsam unterrichtet und erzogen werden. Außerdem gehört es zu unserem 
Auftrag, dass SuS, die auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, aufgrund ihres 
individuellen Bedarfs mit dem Ziel besonders gefördert werden, „ihnen ein möglichst hohes Maß an 
schulischer und beruflicher Eingliederung, gesellschaftlicher Teilhabe und selbstständiger 
Lebensgestaltung zu ermöglichen“7. Letzteres bedeutet allerdings nicht, dass jeder Mensch mit einer 
Behinderung notwendigerweise auch einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf hat, und 
dies bedeutet auch nicht, dass die Zielsetzungen sonderpädagogischer Unterstützung in jedem Falle 
eingelöst werden.  
Für ein besseres Verständnis, wann ein Förderbedarf erhoben werden kann und wie die Arbeit mit 
den unterschiedlichen Förderschwerpunkten an unserer Schule umgesetzt und gelebt wird, werden 
im Anschluss die einzelnen Förderschwerpunkt und deren Charakteristika kurz dargestellt. Dabei 
werden Definitionen und Verfahrensweisen der einzelnen Förderschwerpunkte in den Blick 
genommen. Die sonderpädagogische Arbeit an der Gesamtschule Lindenthal in den einzelnen 
Förderschwerpunkten wird konkret dargestellt und beschrieben. 
 
 

5.1 Förderschwerpunkt Lernen 
 
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen besteht, wenn die 
Lern- und Leistungsfälle schwerwiegender, umfänglicher und langandauernder Art sind.8 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn in Zukunft vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 

 
§ Verhalten der Schülerin/ des Schülers in Klasse und Unterricht unter Berücksichtigung der 

 
7 Schulgesetz NRW. § 2 (5) SchulG. 
8 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 4 Abs. 2. 
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Stärken und Schwächen 
o Lern- und Leistungsverhalten: Darstellen der Stärken und Bewerten der 

Auffälligkeiten 
o Sozialverhalten 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenzierende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 
o Förderplan mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im Unterricht 
o Fördermaßnahmen: Förderunterricht, Lerncoaching u.ä. 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung von Unterricht 
o Stärken der Schülerin/ des Schülers 
o Ziele für die Schülerin/ den Schüler 

 
§ Elternarbeit 

o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Erziehungsvereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 
o Außerschulische Maßnahmen (Lernförderung, Ergotherapie, Nachhilfe etc.) 
o Abklärung physiologischer Bedingungen (Seh-, Hörvermögen, Wahrnehmung) 

 
§ Netzwerkarbeit 

o Einbindung der regionalen Schulberatungsstelle 
o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Expertise 
o Berücksichtigung fachmedizinischer und (ergo-) therapeutischer Expertise 
o Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe (z.B. Nachhilfe, LRS-Förderung) 

 
 
5.2 Förderschwerpunkt Sprache 
 
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Sprache besteht, wenn 
der Gebrauch der Sprache nachhaltig gestört und mit erheblichem subjektiven Störungsbewusstsein 
sowie Beeinträchtigung in der Kommunikation verbunden ist und dies nicht alleine durch 
außerschulische Maßnahmen behoben werden kann.9 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinternen Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-  Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn in Zukunft vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 
o Ggf. Beratung im Bereich DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 
o Ggf. Beratung im Bereich Lese-Rechtschreib-Schwäche 

 
§ Verhalten der Schülerin/ des Schülers in Klasse und Unterricht unter Berücksichtigung der 

Stärken und Schwächen 
o Lern- und Leistungsverhalten: Darstellen der Stärken und Bewerten der 

 
9 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 4 Abs. 3. 
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Auffälligkeiten unter besonderer Berücksichtigung der Laut- und Schriftsprache und 
des Störungsbewusstseins 

o Sozialverhalten unter besonderer Berücksichtigung der kommunikativ-
pragmatischen Fähigkeiten, insbesondere des Störungsbewusstseins 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenzierende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 
o Förderplan mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im Unterricht 
o Fördermaßnahmen: Sprachförderung in Sprachförderstunden, als Aufgabe aller 

Fächer und in Bezug auf Lehrersprache 
 

§ Elternarbeit 
o Beratungsprotokolle 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 
o Austausch über außerschulische Maßnahmen (Logopädie etc.) 
o Austausch über pädaudiologische und phoniatrische Expertise 

 
§ Netzwerkarbeit 

o Einbindung der regionalen Schulberatungsstelle 
o Pädaudiologische und phoniatrische Expertise 
o Logopädische Expertise 
o DaZ-Fachberatung 
o LRS-Fachberatung 

 
 
5.3 Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung 
 
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Emotionale und soziale 
Entwicklung (Erziehungsschwierigkeit) besteht, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler der 
Erziehung so nachhaltig verschließt oder widersetzt, dass sie oder er im Unterricht nicht oder nicht 
hinreichend gefördert werden kann und die eigene Entwicklung oder die der Mitschülerinnen und 
Mitschüler erheblich gestört oder gefährdet ist.10 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam- Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn in Zukunft vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 

 
§ Verhalten der Schülerin/ des Schülers in Klasse und Unterricht unter Berücksichtigung der 

Stärken und Schwächen 
o Lern- und Leistungsverhalten 
o Sozialverhalten: Darstellen der Stärken und Bewerten der Auffälligkeiten 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenzierende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 

 
10 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 4 Abs. 4. 
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o Förderplan mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im Unterricht 
o Pädagogische Interventionsmaßnahmen 
o Ordnungsmaßnahmen 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung des Unterrichts 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung von Unterricht 
o Stärken der Schülerin/ des Schülers 
o Ziele für die Schülerin/ den Schüler 

 
§ Elternarbeit 

o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Erziehungsvereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 
o Außerschulische Maßnahmen (Lernförderung, Ergotherapie, Nachhilfe etc.) 
o Abklärung physiologischer Bedingungen (Seh-, Hörvermögen, Wahrnehmung) 

 
§ Netzwerkarbeit 

o Einbindung der regionalen Schulberatungsstelle 
o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Expertise 
o Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 

 
 
5.4 Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
 
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
besteht, wenn das schulische Lernen im Bereich der kognitiven Funktion und in der Entwicklung der 
Gesamtpersönlichkeit dauerhaft und hochgradig beeinträchtigt ist, und wenn hinreichende 
Anhaltspunkte dafür sprechen, dass die Schülerin oder der Schüler zur selbstständigen 
Lebensführung voraussichtlich auch nach dem Ende der Schulzeit auf Dauer Hilfe benötigt.11 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-  Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn in Zukunft vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 

 
§ Verhalten der Schülerin/ des Schülers in Klasse und Unterricht unter Berücksichtigung der 

Stärken und Schwächen 
o Somatischer Bereich 
o Motorik 
o Wahrnehmung 
o Sozial-emotionale Entwicklung 
o Sprache und Kommunikationsverhalten 
o Sozialverhalten, Selbstregulation 
o Verhalten in schwach strukturierten Lernsituationen 

 
11 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 5. 
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o Lern- und Leistungsverhalten 
o Kognitive Entwicklung 
o Selbstversorgung/ Lebenspraktische Fähigkeiten 
o Stärken der Schülerin/ des Schülers 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenzierende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 
o Förderplan (prozessorientiert) mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im 

Unterricht („Zone der nächsten Entwicklung“) 
o Strukturierung der Lernumgebung und der Lernsettings 
o Individueller Orientierungsrahmen 
o Kommunikationshilfen 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung von Unterricht 
o Orientierung an Stärken der Schülerin/ des Schülers 
o Ziele für die Schülerin/ den Schüler 

 
§ Elternarbeit 

o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Erziehungsvereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 

 
§ Netzwerkarbeit 

o Ggf. Einbindung der regionalen Schulberatungsstelle 
o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Expertise 
o Zusammenarbeit mit Fachverbänden 
o Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 

 
 
5.5 Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung 
 
Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Körperliche und 
motorische Entwicklung 12  besteht, wenn das schulische Lernen dauerhaft und umfänglich 
beeinträchtigt ist auf Grund erheblicher Funktionsstörungen des Stütz- und Bewegungssystems, 
Schädigung von Gehirn, Rückenmark, Muskulatur oder Knochengerüst, Fehlfunktion von Organen 
oder schwerwiegenden psychischen Belastungen infolge andersartigen Aussehens.13 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-  Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 
o Einbindung des Schulärztlichen Dienstes 
o Einbindung des betroffenen Schülers/ der Schülerin als Experte/ Expertin in eigener 

 
12 Aufgrund der räumlichen Voraussetzungen der Gesamtschule Lindenthal, ist eine Aufnahme von Schüler*innen mit 
einer Bewegungseinschränkung, die einen Aufzug erfordert, nicht möglich.  
13 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 6. 
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Sache 
o Einbindung der Eltern/ Erziehungsberechtigten und Therapeuten*innen 

 
§ Unterstützungsbedarf in Schule/ Klasse und Unterricht 

o Konkrete Beschreibung der Besonderheiten 
o Einsatz von unterstützendem Personal (medizinisches und therapeutisches Personal 

(Arzt, Pflege, Ergotherapie/ Physiotherapie, Schulbegleitung) 
o Unterstützung im Einsatz von Hilfsmitteln 
o Lern- und Leistungsverhalten 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenzierende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 
o Formulierung und Umsetzung eines individuellen Nachteilsausgleichs 
o Förderplan (prozessorientiert) mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im 

Unterricht 
o Pädagogische Interventionsmaßnahmen 
o Ordnungsmaßnahmen 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung von Unterricht 
o Stärken der Schülerin/ des Schülers 
o Ziele für die Schülerin/ des Schülers 
o Beratungsprotokolle mit der Schülerin/ dem Schüler 

 
§ Elternarbeit 

o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Vereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 

 
 

§ Netzwerkarbeit 
o Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien (Beratungsstelle KME, 

Unterstützende Kommunikation/ alternative Technologien, Selbsthilfegruppen etc.) 
o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Expertise 
o Berücksichtigung der medizinischen Expertise 

 
 
5.6 Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
 
(1) Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation besteht, wenn das schulische Lernen auf Grund von Gehörlosigkeit oder 
Schwerhörigkeit schwerwiegend beeinträchtigt ist. 
 
(2) Gehörlosigkeit liegt vor, wenn lautsprachliche Informationen der Umwelt nicht über das Gehör 
aufgenommen werden können. 
 
(3) Schwerhörigkeit liegt vor, wenn trotz apparativer Versorgung lautsprachliche Informationen der 
Umwelt nur begrenzt aufgenommen werden können und wenn erhebliche Beeinträchtigungen in 
der Entwicklung des Sprechens und der Sprache oder im kommunikativen Verhalten oder im 
Lernverhalten auftreten oder wenn eine erhebliche Störung der zentralen Verarbeitung der 
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Höreindrücke besteht.14 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ anamnestischen Daten inkl. des aktuellen Hörbefundes 
o eindeutige, aktuelle HNO-ärztliche Diagnose einer peripheren Hörschädigung 
o umfassende pädaudiologische Diagnostik 
o Zeitpunkt des Austretens der Hörschädigung 
o Auswirkungen der Hörschädigung auf die Hör-, Sprech- und 

Kommunikationsentwicklung 
o Versorgung mit technischen Hörhilfen (einseitig/ beidseitig) 
o Allgemeine Entwicklung, Sprachentwicklung 
o Erfolgte präventive hörgeschädigten spezifische Frühförderung und entsprechende 

Berichte 
o evtl. vorliegende Therapieberichte (Logopädie, Ergotherapie, Motopädie, 

Psychotherapie) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-  Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 

 
§ Verhaltens der Schülerin/ des Schülers in Klasse und Unterricht unter Berücksichtigung der 

Stärken und Schwächen 
o Kommunikations- und Sozialverhalten: Darstellen der Stärken und Bewerten der 

Auffälligkeiten 
o Bevorzugte Kommunikationsmittel 
o Lern-, Leistungs- und Arbeitsverhalten besonders in den sprachgebundenen Fächern 

 
§ Unterstützungsbedarf in Schule/ Klasse und Unterricht 

o Schaffung und Sicherstellung der äußeren Rahmenbedingungen: 
- Klassenraumgestaltung 
- Angemessene Raumakustik 
- Günstige Lichtverhältnisse 
- Geeigneter Sitzplatz in der Klasse 
- Nutzung elektroakustischer Hilfsmittel (Hörgeräte, CI, Höranlage etc.) 
- Versorgung mit speziellen Lehr- und Lernmitteln 

o Verbesserung der individuellen Gesamtsituation der Hörgeschädigten im 
schulischen Umfeld: 

- Akzeptanz der Hörschädigung 
- Emotionale und psychische Stabilisierung 
- Förderung sozialer Kontakte 

o Information des Kollegiums/ der Mitschüler*innen über Hörschädigungen und ihre 
Auswirkungen 

o Hörgeschädigten-spezifische methodisch-didaktische Aspekte der 
Unterrichtsgestaltung: z.B. Gesprächsregeln, Lehrersprache, Visualisierung, 
Verschriftlichung, binnendifferenzierende Maßnahmen, Öffnung von Unterricht 

o Förderplan (prozess- und. zielorientiert) mit Darstellung der Umsetzung und 

 
14 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 7. 
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Wirksamkeit im Unterricht 
 

§ Elternarbeit 
o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Vereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 

 
§ Netzwerkarbeit 

o Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien 
o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Expertise 
o Berücksichtigung der medizinischen Expertise 

 
 
5.7 Förderschwerpunkt Sehen 
 
(1) Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Förderschwerpunkt Sehen besteht, wenn 
das schulische Lernen auf Grund von Blindheit oder Sehbehinderung schwerwiegend beeinträchtigt 
ist 
 
(2) Blindheit liegt vor, wenn das Sehvermögen so stark herabgesetzt ist, dass die Betroffenen auch 
nach optischer Korrektur ihrer Umwelt überwiegend nicht visuell begegnen. SuS, die mit Erblindung 
rechnen müssen, werden bei der Feststellung des Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung 
Blinden gleichgestellt. 
 
(3) Eine Sehbehinderung liegt vor, wenn auch nach optischer Korrektur Teilfunktionen des Sehens, 
wie Fern- oder Nahvisus, Gesichtsfeld, Kontrast, Farbe, Blendung und Bewegung erheblich 
eingeschränkt sind oder wenn eine erhebliche Störung der zentralen Verarbeitung der Seheindrücke 
besteht.15 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 
o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-  Sonderpädagog*innen) 
o Nutzung der sonderpädagogischen Expertise (Förderschule SE, Beratungsstellen) 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn in Zukunft vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 
o Einbindung des betroffenen Schülers/ der Schülerin als Experte/ Expertin in eigener 

Sache 
o Einbindung der Eltern/ Erziehungsberechtigten 

 
§ Unterstützungsbedarf in Schule/ Klasse und Unterricht 

o Konkrete Beschreibung der Besonderheiten 
o Einsatz von unterstützendem Personal (Förderschullehrkraft mit der Fachrichtung 

Sehen, Rehabilitationslehrer*innen für Mobilität und Orientierung, Schulbegleitung) 
o Unterstützung im Einsatz von Hilfsmitteln 
o Notwendige Veränderung der räumlichen Ausstattung (Lichtverhältnisse, 

Sitzordnung, Mobiliar etc.) 
o Unterstützung innerhalb und außerhalb der Räumlichkeiten der Schule 

 
15 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 8. 
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o Lern- und Leistungsverhalten 
o Abstimmung der Unterrichtsmethodik und -didaktik auf sehbehinderten-/ 

blindenspezifische Notwendigkeiten 
o Einbindung der Ausbildung des Schülers/ der Schülerin in Hilfsmittelumgang, 

Maschinenschrift, Blindenschrift und in lebenspraktische Fertigkeiten in den 
Schulalltag 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenzierende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 
o Formulierung und Umsetzung eines individuellen Nachteilsausgleichs 
o Förderplan (prozessorientiert) mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im 

Unterricht 
o Didaktische, methodische und soziale Interventionsmaßnahmen 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung von Unterricht 
o Stärken der Schülerin/ des Schülers 
o Ziele für die Schülerin/ des Schülers 
o Beratungsprotokolle mit der Schülerin/ dem Schüler 

 
§ Elternarbeit 

o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Vereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 

 
 

§ Netzwerkarbeit 
o Zusammenarbeit mit den Medienzentren zur Herstellung sehbehinderten- und 

blindenspezifischer Materialien 
o Zusammenarbeit mit den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sehen 

(Teilnahme der SuS an temporären Kursen und Maßnahmen in den Förderschulen) 
o Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe 
o Einbindung von Schulberatungsstellen 
o Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien (Beratungsstelle Sehen, 

Optiker*innen, Sehschulen, Hilfsmittelhersteller, schulpsychologische 
Beratungsstelle, Selbsthilfegruppen etc.) 

o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen Expertise 
o Berücksichtigung der medizinischen Expertise 

 
 
5.8 Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen 
 
Autismus-Spektrum-Störungen als tiefgreifende Entwicklungsstörungen liegen vor, wenn die 
Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit schwer beeinträchtigt und das Repertoire von 
Verhaltensmustern, Aktivitäten und Interessen deutlich eingeschränkt und verändert ist.16 
 
Dokumentation, Beobachtung, Vorgehen (vor, während und nach des AO-SF-Antrags) 
 

§ schulinterne Beratungsstruktur 
o Kooperation und Unterstützung im System 

 
16 vgl. Ausbildungsordnung Sonderpädagogische Förderung. § 42. 
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o Kollegiale Fallberatung (Gremium, nicht nur Tutorenteam-  Sonderpädagog*innen) 
o Beratung durch die Ansprechpersonen für SuS mit Autismus im Schulamt 
o Rückkoppelungsgespräche mit der abgebenden Grundschule 
o [wenn in Zukunft vorhanden] Einbindung der Schulsozialarbeit 
o Einbindung des Schulärztlichen Dienstes 
o Einbindung der Eltern/ Erziehungsberechtigten 

 
§ Maßnahmen und deren Wirksamkeit 

o Binnendifferenziertende, auf die SuS abgestimmte Maßnahmen 
o Formulierung und Umsetzung eines individuellen Nachteilsausgleichs 
o Förderplan (prozessorientiert) mit Darstellung der Umsetzung und Wirksamkeit im 

Unterricht 
o Pädagogische Interventionsmaßnahmen 
o Kooperatives Lernen 
o Öffnung von Unterricht 
o Stärken der Schülerin/ des Schülers 
o Ziele für die Schülerin/ den Schüler 

 
§ Unterstützungsbedarf in Schule/ Klasse und Unterricht 

o Konkrete Beschreibung der Lern- und Leistungsbesonderheiten 
o Konkrete Beschreibung des Sozialverhaltens 
o Einsatz von unterstützendem Personal (Schulbegleitung, Therapeuten*in, 

Psychologe*in) 
o Lern- und Leistungsverhalten 

 
§ Elternarbeit 

o Beratungsprotokolle 
o Schriftliche Vereinbarungen 
o Kooperative Förderplanung (Eltern/ Erziehungsberechtigte – Schüler*in – Schule) 

 
§ Netzwerkarbeit 

o Zusammenarbeit mit außerschulischen Gremien (Ansprechpartner Autismus des 
Schulamtes, Selbsthilfegruppen etc.) 

o Einbindung der regionalen Schulberatungsstelle 
o Berücksichtigung der kinder- und jugendpsychiatrischen und -medizinischen 

Expertise 
 
 
5.9 Berücksichtigung bei allen Förderschwerpunkten 
 
Im System der Gesamtschule Lindenthal steht ein pädagogischer Rahmen, der folgende Bereiche für 
alle Förderschwerpunkte berücksichtigt:  
 

§ Erziehungskonzepte 
§ Kooperation und Unterstützung im System 
§ Form der Partizipation 
§ Regeln und Rituale 
§ Classroom-Management 
§ Aktives Schulleben 
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6 Leistungsbewertung 
 
SuS mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in den Förderschwerpunkten 
Körperliche und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen, Sprache und 
Emotionale und soziale Entwicklung werden in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
einschließlich der Unterrichtsfächer und der Stundentafel der allgemeinen Schulen unterrichtet 
(zielgleicher Unterricht). Der Unterricht führt zu den Abschlüssen der allgemeinen Schule. 
SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder Geistige Entwicklung bilden hierbei eine Ausnahme. 
Sie erhalten eine Leistungsrückmeldung, die auf ihren individuellen Lernstand bezogen ist. Die 
Bewertung bezieht Lernfortschritte und die individuelle Anstrengung mit ein. SuS mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen erhalten halbjährlich ein Textzeugnis (ggf. erhalten SuS mit besonders 
guten Leistungen in einzelnen Fächern eine Note). SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen können 
in einem besonderen Bildungsgang die Klasse 10 mit einem Hauptschulabschluss abschließen. SuS 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung erhalten ein Mal im Jahr ein Textzeugnis. 
Zielgleich unterrichtete SuS mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf haben die gleichen 
Rechte und Pflichten aller SuS an der Gesamtschule Lindenthal. Eine sonderpädagogische Förderung 
beschränkt sich bei diesen SuS häufig auf Maßnahmen der Gestaltung von Unterricht, auf die 
Förderplanung oder auch der Beratung und Vernetzung, nicht aber auf Fragen der 
Leistungsbewertung und damit der Abschlussvergabe.  
SuS mit einem festgestellten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf erhalten eine Bemerkung 
auf jedem Zeugnis, aus der hervorgeht, dass sie sonderpädagogisch gefördert wurden, mit welchem 
Förderschwerpunkt/ welchen Förderschwerpunkten sie sonderpädagogisch gefördert wurden und 
in welchem Bildungsgang sie unterrichtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 

Übersicht der Leistungsbewertung im Förderschwerpunkt (FSP) Lernen 
 
 Alle SuS mit dem FSP Lernen (5. – 7. Klasse) nur Testzeugnisse 

Alles SuS mit FSP Lernen (8. Klasse) Textzeugnis + Noten in einzelnen Fächern 

Zeugniskonferenz 8.2 

Aufhebung des Förderbedarfs 
(Regelschül*innen bis zur 10. 

Klasse) 

Förderbedarf bleibt bestehen 
(Textzeugnis + Noten in 

einzelnen Fächern) 

Bildungsgang HA9 nach 10 
Schuljahren (Textzeugnis + 

Noten in allen Fächern) 

Zeugniskonferenz 9.2 

Bildungsgang Lernen 
(Textzeugnis + Noten in 

einzelnen Fächern) 

Schulabschluss HA 9 Schulabschluss „Lernen“9 
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7 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 
Alle rechtlichen Rahmenbedingungen können in der Verordnung über die sonderpädagogische 
Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische 
Förderung – AO-SF) vom 29. April 2005, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 1. Juli 2016 (SGV. 
NRW. 223) nachgeschlagen werden. Diese kann von den sonderpädagogischen Lehrkräften 
ausgehändigt werden. 
 
 
7.1 Aufhebung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs 
 
Die Klassenkonferenz oder die pädagogische Konferenz überprüft mindestens einmal jährlich, ob der 
festgestellte sonderpädagogische Unterstützungsbedarf und der festgelegte Förderschwerpunkt 
weiterhin bestehen bleibt. Falls ein Wechsel des Bildungsgangs und/ oder des Förderortes ansteht 
oder aber der Unterstützungsbedarf aufgehoben werden soll, ist dies ein längerer Prozess, über den 
letztlich die Schulaufsichtsbehörde entscheidet. Ein Schaubild für das Aufhebungsverfahrens 
befindet sich unter dem Gliederungspunkt 7. 
 
 
7.2 Nachteilsausgleich 
 
Im Sinne der Chancengleichheit haben SuS mit und ohne sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarf einen Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. Nachteilsausgleiche zielen 
darauf ab, SuS mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und/ oder Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung durch gezielte Hilfestellungen in die Lage zu versetzen, ihre 
Fähigkeiten im Hinblick auf die gestellten Anforderungen nachzuweisen. Diese Hilfen und 
Unterstützungsmaßnahmen werden als Nachteilsausgleich bezeichnet.  
Die Rechtsgrundlage für diesen Anspruch ist u.a. in den Ausbildungsordnungen der 
allgemeinbildenden Schulen festgeschrieben. Die Schule prüft in Absprache mit den Eltern/ 
Erziehungsberechtigten die Voraussetzungen und entscheidet ggf. über Art, Umfang und Dauer der 
Umsetzung des Nachteilsausgleichs.  
 

Wer kann einen Nachteilsausgleich erhalten? 
 

• Die Schülerin oder der Schüler muss einen allgemeinen Abschluss anstreben, d.h. zielgleich 
lernen.  

• Ein Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung muss gemäß Verordnung festgestellt 
worden sein. 

• Auch SuS, die eine Behinderung, eine medizinisch attestierte langfristige chronische 
Erkrankung oder eine medizinische Störung, auch im Autismus Spektrum, aber keinen Bedarf 
an sonderpädagogischer Unterstützung haben, können Nachteilsausgleiche erhalten. 

• Nachteilsausgleiche können auch bei Verunfallung, d.h. akuter, ärztlich attestierter 
Beeinträchtigung wie z.B. einer gebrochenen Hand gewährt werden. 

• In besonders begründeten Einzelfällen, in denen die Fördermaßnahmen, die zur Behebung 
besonderer Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben beitragen sollen, bis zum Ender 
der Klasse 6 nicht zum erwünschten Erfolg geführt haben und daher fortgesetzt werden 
müssen, kann auch noch in den Klassen 7 bis 10, ein Nachteilsausgleich gewährt werden.  

 
Wie können Nachteile ausgeglichen werden? 
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Nachteilsausgleiche beziehen sich in der Regel auf die Veränderung äußerer Bedingungen der 
Leistungsüberprüfung: 
 

• Zeitlich (Verlängerung von Vorbereitungs-, Pausen- und Arbeitszeiten) 
• Technisch (Bereitstellung besonderer technischer Hilfsmittel, z.B. eines Lesegerätes etc.) 
• Räumlich (besondere Arbeitsplatzorganisation) 
• Personell (Assistenz) 

 
Die Art und Weise von Nachteilsausgleichen sind stets so auszurichten, dass die in der Behinderung, 
dem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder in einer chronischen Erkrankung 
begründete Benachteiligung ausgeglichen und dem Grundsatz der Chancengleichheit möglichst 
vollständig entsprochen wird. Nachteilsausgleiche können prinzipiell sowohl für die 
Leistungsüberprüfung als auch für die Leistungsbeurteilung gewährt werden. 
 

Möglicher schulinterner Ablauf17: 
 

• Eltern oder Lehrkräfte stellen formlos einen Antrag bei der Schulleitung. Zur Begründung sind 
ggf. Nachweise, wie z.B. Atteste etc. beizufügen 

• Die Klassen- oder Zeugniskonferenz berät in Abstimmung mit dem Schüler oder der Schülerin 
und den Eltern über den zu gewährenden Nachteilsausgleich. Der Antrag und das Votum der 
Konferenz werden der Schulleitung zur Entscheidung vorgelegt. 

• Die Klassen- oder Zeugniskonferenz beschreibt die Fördermaßnahme und dokumentiert 
diese. 

• Die Eltern werden über die Entscheidung der Schulleitung informiert. 
• Die Dokumentation erfolgt über die Schülerakte und den Förderplan. Eine lückenlose 

Dokumentation bildet die Voraussetzung für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs in den 
zentralen Prüfungen der 10. Klasse. 

 
 
8 Einleitung eines AO-SF-Verfahrens 
 
Die Eröffnung eines AO-SF ist ein komplexer Prozess. Ein Antrag auf sonderpädagogische 
Unterstützung im Förderschwerpunk Lernen muss bis November eines jeden Jahres in der 
Jahrgangsstufe 6 gestellt sein, auch andere Anträge auf sonderpädagogische Unterstützung nach der 
Jahrgangsstufe 6 nur in Ausnahmefällen möglich. In der Regel erfolgt der Antrag auf Wunsch der 
Eltern bzw. die Eltern stellen offiziell den Antrag. In bestimmten Fällen kann die Schule ein Verfahren 
auch gegen den Willen der Eltern einleiten. Dies geschieht, wenn das Kind so auffällig ist, dass die 
Lehrkräfte die Einleitung eines AO_SF für sinnvoll halten. 
In den folgenden Schaubildern 18  wird der Antrag auf eine sonderpädagogische Förderung 
verdeutlicht. 
 
 

 
17 vgl. 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Recht_Beratung_Service/Service/Ratgeber/Nachteilsausgleiche/in
dex.html. 
18 AO-SF: Handreichung für die Schulen der Sekundarstufen in der schulfachlichen Aufsicht der Bezirksregierung 
Münster. 
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9 Antrag auf Schulbegleitung 
 
Die Eltern/ Erziehungsberechtigten haben die Möglichkeit über das Jugendamt eine Schulbegleitung 
für ihr Kind zu beantragen. Das ist dann sinnvoll, wenn die SuS eine möglichst lückenlose Betreuung 
und Unterstützung benötigen. Dem geht eine Beratung durch die Lehrkräfte voraus. 
Folgender Ablauf sollte hierbei berücksichtigt werden: 
 

• Eltern/ Erziehungsberechtigte tauschen sich über den möglichen Nutzen einer 
Schulbegleitung aus. 

• Voraussetzung: Nachweis eines AO-SF oder eine ärztliche Diagnose, aus der ein Bedarf 
hervorgeht. 

• Die Schule schreibt eine schulfachliche Stellungnahme, nachdem sie durch das Schulamt 
beauftragt wurde (die Stellungnahme wird von der Schulleitung unterzeichnet). 

• Die Eltern formulieren im Antrag den gewünschten Träger. 
• Das Jugendamt tritt an den Träger heran, der dann eine geeignete Schulbegleitung 

bereitstellt. 
• In einem halbjährlich stattfindenden Hilfeplangespräch wird über den Nutzen der 

Schulbegleitung beratschlagt. 
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